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Totalrevision der Kirchenverfassung: Rechte von Minderheiten 
Mit spezieller Rücksicht der Minderheiten hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung 

Sehr geehrter Herr Dr. Kundert

Als zwar politisch und konfessionell neutraler Verein, jedoch Vertreter der auch heute noch 
vielfältig diskriminierten und vielerorts an Leib und Leben bedrohten Minderheit der Schwulen, 
Lesben, Bisexuellen und Transgender erlauben wir uns, Ihnen zu Händen der synodalen 
Begleitkommission im Zusammenhang mit der Totalrevision der Verfassung der ERK BS das 
Folgende vorzutragen. Wir möchten dies insbesondere mit dem Wissen um die 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung tun, die die Kirche auch heute hinsichtlich von 
Wertedebattten noch hat:

Wir wissen, dass es im kirchlichen Basel besonders die ERK ist, die Raum für Minderheiten - 
auch für Belange von Lesben und Schwulen - geschaffen hat. Zu denken ist da an das Aids-
Pfarramt oder an die Unterstützung der Lesbischen und Schwulen Basiskirche durch die Offene 
Kirche Elisabethen. Wir denken aber auch an die verschiedenen anderen Spezialpfarrämter, die 
in der ERK für die Belange besonderer Gruppen tätig sind. 

Wir wissen auch, dass die derzeitige Verfassung aus dem Jahre 1911 bereits Bestimmungen 
über Minderheiten enthält, die sich jedoch insbesondere auf die Bedürfnisse der Pastoration und 
gottesdienstliche Fragen solcher Minderheiten beziehen.

Wir würden es daher sehr begrüssen, wenn ein Minderheitenartikel in der neuen Verfassung 
weiter als bisher gefasst wäre. Wir denken an einen Ingress im Sinne eines ausdrücklichen 
Bekenntnisses zu einer Offenheit (wie sie Jesus vorgelebt hat) und damit zu einer Haltung der 
Vorurteilslosigkeit und gelebten Akzeptanz allen Menschen gegenüber. 
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Im Rahmen des Verfassungstextes wären dann die betroffenen Mitglieder der ERK BS zu 
erwähnen, die aufgrund ihres Minderheitenstatus ihre diesbezüglichen Minderheitenrechte 
geniessen und geltend machen können; ähnlich den aktuellen Bestimmungen. 
 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die sie unserem Anliegen entgegenbringen und 
stehen für Auskünfte oder auch ein Gespräch selbstverständlich gerne zu Ihrer Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
 
 
 
Axel Schubert    Ewald Merkelbach 
Sprecher habs   Vorstand 
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- Herrn Dr. Bernhard Christ, Kirchenrat 
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